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1) US-Amerikanische und Deutsche
Stationierungsankundigung

Gemeinsame Erklarung der Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika und der
Bundesrepublik Deutschland zur Stationierung weitreichender Waffensysteme in Deutschland

Die Vereinigten Staaten von Amerika werden, beginnend 2026, als Teil der Planung zu deren
kiinftiger dauerhafter Stationierung, zeitweilig weitreichende Waffensysteme ihrer Multi-
Domain Task Force in Deutschland stationieren.

Diese konventionellen Einheiten werden bei voller Entwicklung SM-6, Tomahawks und derzeit in
Entwicklung befindliche hypersonische Waffen umfassen. Diese werden Uiber deutlich groRere
Reichweite als die derzeitigen landgestitzten Systeme in Europa verfigen.

Die Belibung dieser fortgeschrittenen Fahigkeiten verdeutlichen die Verpflichtung der
Vereinigten Staaten von Amerika zur NATO sowie ihren Beitrag zur integrierten europaischen
Abschreckung.

Quelle: www.bundesregierung.de, 10. Juli 2024
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https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975228/2298418/b4eca6d3ccfdfd9fb1580117e1cf7910/2024-07-10-gemeinsame-erklaerung-usa-ger-nato-gipfel-data.pdf?download=1

Mission: Deliver an initial Ip llyp MRC NLT40FV23 at the B u yL | s part of the Long Range
support of Multi-Dom ration:

Future Capability Tomahawk
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SM6

Transition Team

The Embe dd dT l n Team plan all
lopment and st llmel Hh MRCP ogram of Record (PoR)

System SM-6 Block 1B Tomahawk Block V Dark Eagle (LRHW)
GLBM GLCM HGV

Reichweite 1.600 km 1.600+ km 2.775+ km

Geschwindigkeit Mach 3,5 < Mach 1 Bis Mach 17
ca. 4.330 km/h ca. 920 km/h ca. 21.000 km/h

Gefechtskopf < 500 kg 450 kg Kinetisch (kein Gefechtskopf)

Anzahl Eine Typhon Batterie = vier mobile Launcher mit je vier Eine Batterie = vier mobile Launcher
Startkanistern + mobilem Operationszentrum + mit je zwei Startkanistern + mobilem
Unterstitzungsfahrzeuge Operationszentrum +

Unterstitzungsfahrzeuge
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1) Einheit und Standorte

2nd Multi Domain Task Force (MDTF)

* Hauptquartier: Clay Kaserne in Mainz-Kastell
(Wiesbaden)

* |st dem 56. Artilleriekommando untergeordnet,
was wiederum dem GrofBverband ,,U.S. Army
Europe and Africa” unterstellt ist

* Die MDTF gehoren mehr als 800 Soldat*innen an
* Aktivierung am 16. September 2021

* 2019 wurde das 41. Artilleriekommando
(Grafenwohr) reaktiviert. Moglicher
Stationierungsort der Waffensysteme.
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MDTF sind ,Manoverelemente auf

Schlachtfeld-Ebene, die dazu dienen,
Prazisionseffekte und Prazisionsfeuer in
allen Bereichen gegen gegnerische Anti-
Access/Area-Denial-Netzwerke  (A2/AD)
zu koordinieren, damit die gemeinsamen
Streitkrafte ihre im Operationsplan
(OPLAN) festgelegten Aufgaben erfiillen
kdnnen.”
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Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage:
*NATO-Vertrag von 1949 (Dt. Beitritt 1955)
*Aufenthaltsvertrag von 1954, bestatigt und erganzt 1990
Entscheidung vom BVerfG vom 18. Dezember 1984:

Keine Verletzung von GG Art. 59 Abs. 2 S. 1, da Stationierung
,einseitiger volkerrechtlich erheblicher Akt“ und kein Vertrag ist.

Keine Verletzung von GG Art. 24 Abs. 1, da Verweis auf die oben
genannten Rechtsgrundlagen.

Stellte bei der Entscheidung keinen Verstol3 gegen das
Demokratieprinzip und den Vorbehalt des Gesetzes fest.
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75 Jahre
Demokratie * Deutscher Bundestag
lobendig Wissenschaftliche Dienste

Kurzinformation
Die Stationierung von US-amerikanischen weitreichenden
Waffensystemen in Deutschland

Auf dem diesjihrigen NATO- (,lpfel im luli 2024 verk\mdeten die Regierungen der Vereinigten
Staaten von Amerika und der 1 in einer Erklirung, dass
die USA ab 2026 weitreichende Weffensvs(eme wie Raketen des Typs Standard Missile 6 (SM-6),
Marschflugkdrper des Typs Tomahawk sowie hypersonische Waffen in der Bundesrepublik stati-
onieren werden.

Diese Kurzinformation befasst sich mit der Fragestellung, auf welche Rechtsgrundlage sich die
Vereinigten Staaten und dle Bnndesrepubllk Deutschland berufen kénnen, um US-amerikanische
Raketen in der pi zu i und ob der in diese E hiitte
eingebunden werden miissen. Da das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in einem #hnlich gela-
gerten Fall bereits im Jahr 1984 eine bnlschmdung ge(rol'fen hat, soll diese kurz sklzzlert werdcn

um anschliefend die jetzige Lage unter Beriick der BVerfG-|

zu kénnen.

1. Entscheidung des BVerfG zur g amer im Jahr 1984

Mit der Entscheidung vom 18. Dezember 1984* hat das HVerf(, du' I-mge ob die Bundesregierung

dadurch, dass sie auf Grundlage des NATO-D: ameri-
hat, Rechte des oder verletzt

hat, mit sieben Stimmen gegen eine verneint. Die abweichende Meinung des Richters Mahrenholz
ist dem Urtoil beigefiigt.

1 G Erklirung der der Vereinigten Staaten von Amerika und der ik Deutsch.
land zur i i in

2 BVerfG, Urt. v. 18, Dezember 1984 - 2 BVE 13/83; BVerfGE 68, 1.

3 zum NATO-De siehe: LeMo, Gateiltes Deutschland: Krisenmanagement > Konfron-
tation und Annéherung, Wettriisten.

WD 2 - 3000 - 047/24 (20. Juli 2024 auch letzter Zugriff auf Links) ©2024 Deutscher Bundestag
Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstiitzen die Mitglieder des Deutschen Bundestages
bei ihrer mandatsbezogenen Ttigkeit. Thre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegon sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-

rinnen und Varfasser sowie der Arbeiten der Dienste geben nur den zum Zeit
punkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit fiir einen Abge-
ordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten kénnen des -

schiltzte oder andere nicht zur Verdffentli gooignote enthalten. Eine odor
Veréffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbersich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulissig, Der Fach-
bereich berat iiber die dabei zu beriicksichtigenden Fragen.




1) Rechtsgrundlage

Bzgl. Ankiindigung vom 10. Juli 2025:

,Die derzeit flr das Jahr 2026 geplante Stationierung von US-
amerikanischen Raketen und Marschflugkdrpern diirfte sich ebenfalls
im Rahmen des NATO-Biindnissystems abspielen. Daflir spricht zum
einen, dass die geplante Stationierung auf dem NATO-Gipfel im Juli
2024 verkindet wurde. Zum anderen bezieht sich die gemeinsame
Erklarung der USA und Deutschland auf die NATO-Verpflichtungen der
USA. So heil3t es dort:

,Die Beubung dieser fortgeschrittenen Fahigkeiten verdeutlichen die
Verpflichtung der Vereinigten Staaten von Amerika zur NATO sowie ihren
Beitrag zur integrierten europaischen Abschreckung.””

Rechtsprechung vom BVerfG von 1984 weiter maldgeblich.

ABER: Formulierung ist spekulativ und u.E. frangrdiE, Ankundigung
basiert nicht auf NATO-Beschluss und bislang gibt es keine Hinweise
auf eine Einbindung in NATO-Kommandostruktur
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Deutscher Bundestag
WissenschaRliche Dienste

Kurzinformation
Die Stationierung von US-amerikanischen weitreichenden
Waffensystemen in Deutschland

Auf dem diesjihrigen NATO-Gipfel im Juli 2024 verkiindeten die Regierungen der Vereinigten
merika und der ! ik [ hland in ei i irkls

Staaten von Al p in einer Erklirung, dass
die USA ab 2026 weitreichende Waffensysteme wie Raketen des Typs Standard Missile 6 (SM-6),
Marschfl rper des Typs Tomahawk sowie hypersonische Waffen in der Bundesrepublik stati-

formation befasst sich mit der Fragestellung, auf welche Rechtsgrundlage sich die
Vereinigten Staaten und die Bundesrepublik Deutschland berufen kénnen, um US-amerikanische
Raketen in der {esrepublik zu stationi und ob der in diese Ei hiitte
eingebunden werden miissen. Da das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in einem #hnlich gela-
gerten Fall bereits im Jahr 1984 eine Entscheidung getroffen hat, soll diese kurz skizziert werden,
um anschliefend die jetzige Lage unter Beriicksichti der BVerfG-Rechtsprech b I

1. Entscheidung des BVerfG zur ung amer im Jahr 1984

Mit der Entscheidung vom 18. Dezember 1984° hat das BVerfG die Frage, ob die Bundesregierung
dadurch, uf Grundlage des NATO-D Ibeschl ? der A ameri-

T verletzt

....... hat, Rechte des ihrdet odes
sichende Meinung des Richters Mahrenholz

hat, mit sieben Stimmen gegen eine verneint. Die abwei
ist dem Urteil beigefiigt.

Erklirung der der Vereinigten Staaten von Amerika und der ik Deutsch.
land zur i i in

2 BVerfG, Urt. v. 18, Dezember 1984 - 2 BVE 13/83; BVerfGE 68, 1.

zum NATO-De siehe: LeMo, Gateiltes Deutschland: Krisenmanagement > Konfron-
tation und Annéherung, Wettriisten.

Zugriff auf Links) © 2024 Deutscher Bundestag




1) Stationierungsankindigung

*Keine Diskussion im Bundestag vor Entscheidung

o Zwar formaljuristisch nicht notwendig, bei einer solch weitreichenden Entscheidung aus demokratischer
Sicht aber geboten. Folgen: Angste, Desinformation, Vertrauensverlust

*Kein Gesprachsangebot zu Ristungskontrolle und Abristung

o Statt Angebot und Aufgreifen von bestehenden Vorschlagen droht der Einstieg in eine Riistungsspirale
mit landgestitzten Mittelstreckenwaffen

o Konnte Chancen fur Nachfolge des am 5. Februar ausgelaufenen New START-Vertrags verringern
o Es braucht dringend Gesprache uber eine multilaterale Fortfiihrung vom INF-Vertrag
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2) Typhon Kaufinteresse

Pistorius verkindete im Rahmen seines US-Besuchs ey WO
-II\-/Iyg}:\eO‘:]ugy%’?ezr?] €in KanInteresse DeUtSChlands am Pistorius will US-Raketensystem Typhon kaufen

Deutschland erwégt den Kauf des US-Raketen-Systems Typhon.

Noch vieles Unklar: Sttickzahl, Munition, Preis,
Stationierungsort -
(unbestatigter Bericht spricht von 400 Tomahawks und

3 Typhons fiir 1,15 Mrd. € und 220 Mio. €)

Hersteller Lockheed Martin kénnte auch europaische
Flugabwehrwaffen integrieren und bei schneller
Genehmigung noch 2026 liefern.

Warum zeigt Deutschland das Kaufinteresse?

* soll es Erganzung zu US-Stationierung sein? ————
[ ] SO I I e S E rsatz fu r U S-Stati O n i e ru n g Se i n ? l?azu sei eine An'frag'e an die USA gerichtet, erkl-'a'rte Ver.teidigung';sminister Pistor_ius nach
einem Treffen mit seinem US-Kollegen Hegseth in Washington. Eine Kaufentscheidung
. . we'rde g?troffen, sobald die USA zug‘estimr'nt héitEen. Der S'PD-F?oliliker !?etont?, die
* méchte Deutschland selbst Kontrolle™ uber e s ot e
landgestlitzte Mittelstreckenwaffen haben Abschreckungsfahigheit deutich steigern.

Bei dem Treffen ging es auBerdem um die Aufriistung der NATO und die US-
Truppenstationierung in Deutschland. Es war Pistorius’ erster Besuch in Washington seit
dem Amtsantritt von US-Prasident Trump im Januar.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
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3) AnkUndigung Uber Entwicklung
eigener Mittelstreckenwaffen

ELSA = European Long-Range Strike Approach
Deutschland, Frankreich, Italien, Polen haben Projekt am 11. Juli 2024 angeklindigt
Mittlerweile sind noch die Niederlande, Schweden und das Vereinigte Konigreich beigetreten

Entwicklung von landgestitztem Marschflugkorper mit Reichweite zwischen 1.000 und 2.000 km
bis 2030

Ankindigung vom 15. Mai 2025 von Deutschland und GroRbritannien im Rahmen des Trinity
House Abkommens: ,,[Wir haben] vereinbart, mit der Arbeit an einer neuen Deep Precision
Strike Capability zu beginnen. Zum ersten Mal konnen wir bestatigen, dass wir eine Reichweite
von uber 2.000 km fir dieses System anstreben und gemeinsam ein Arbeitsprogramm im
Rahmen des European Long Range Strike Approach leiten.”

In Norwegen fand Anfang Februar 2026 ein erster Test einer Hyperschallwaffe des deutsch-
britischen Unternehmens ,, Hypersonica” statt.
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4) Russische Mittelstreckenwaffen

Russlands INF-Vertragstreue wurde angezweifelt und wird oft als Grund fur den Austritt der USA
aus dem Vertrag genannt (insb. um den Marschflugkdrper SSC-8).

Russland setzte am 21. November 2024 mit der Rakete Oreshnik erstmals eine neu entwickelte
Mittelstreckenwaffe in seinem Krieg gegen die Ukraine ein. Ein erneuter Einsatz folgte am 9.
Januar 2026. Die Rakete basiert auf der Interkontinentalrakete RS-26 Rubesch.

*Serienproduktion von Oreschnik wurde angeklindigt
*Stationierung von Oreschnik in Belarus Ende 2025 verkiindet

Russland vermeldete am 4. August 2025, das Ende eines selbst auferlegten ,,Moratoriums® fur
die Stationierung von Mittelstreckenwaffen.
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System 9M723 Iskander-M (RS- 9M729 (RS-SSC-8- Oreshnik (SS-X-34) IRBM
SS-26 Stone) SRBM Screwdriver) GLCM

Reichweite 500 km 500 km 2.500 - 5.000 km
(US-Vorwurf: 2.500 km)
Geschwindigkeit Mach 6-7 Mach 0,75 Mach 10
ca. 7.420-8.700 km/h ca. 930 km/h ca. 12.370 km/h
Gefechtskopf Konventionell: 500 kg Konventionell: <500 kg 6 MIRVs mit je bis zu 6 Submunitionen,
Haben taktisch-nukleare ~ Haben taktisch-nukleare Rolle Sprengkraft unbekannt
Rolle Dual-fahig - nukleare und
konventionelle Bewaffnung maoglich
Anzahl Ein Bataillon =4 Ein Bataillon =4 Noch weitestgehend unklar und
Abschussfahrzeuge mit je  Abschussfahrzeuge mit je 4 spekulativ
2 Abschussrampen + Abschussrampen + Nachlade-
Nachlade-, Kommando- + Kommando- und
und Informations- Unterstitzungsfahrzeuge

. verarbeitungsfahrzeuge —
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RUSSLAND

“Moskau
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5) Rustungskontrolle und Abrustung

* INF-Vertrag (1988-2019): Umfassender Abristungsvertrag zwischen den USA und der
Sowjetunion von ca. 2.700 landgestltzten Mittelstreckenwaffen und entsprechenden
Startvorrichtungen und Infrastruktur

* Grunde fiur das Scheitern:
* Nur befristetes Verifikationsregime bis 2001

* Vertrag galt nur zwischen USA und spater Russland, wahrend andere Staaten Uiber die Waffen verfligen
 Strategische Neuausrichtung und verlorenes Interesse an dem Vertrag

* Verschiedene Vorwirfe waren im Raum (u.a. SSC-8, Mk-41), die trotz Angeboten nicht aufgeklart wurden

* New START (lief am 5. Februar 2026 aus): Begrenzung der strategischen Nuklearwaffen und
Tragersysteme zwischen den USA und Russland. Wurde zuletzt 2021 verlangert. Russland setzte
2023 die Teilnahme an dem Vertrag aus, sagte jedoch zu, sich weiter an die vereinbarten
Obergrenzen zu halten.
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6) Kampagne , Friedensfahig statt
erstschlagfahig. FUr ein Europa ohne
Mittelstreckenwaffen!”

Grindung November 2024

56 Organisationen

Unterstlitzung Wiesbadener Demo vom 29.
Marz 2025

Prasent auf Ostermarschen
Lobbyarbeit

Materialerstellung

A 1
‘ EUROO‘;NE o
| MITTELSTRECKEN

f B
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6) Kampagne , Friedensfahig statt
erstschlagfahig. FUr ein Europa ohne
Mittelstreckenwaffen!”

Forderungen der Kampagne:
*Stopp der geplanten Stationierung neuer US-Mittelstreckensysteme in Deutschland

*Abbruch der Plane zum Kauf oder zur Entwicklung eigener europaischer Hyperschallwaffen und
Marschflugkorper, an denen Deutschland sich beteiligen will

*Neue Initiativen fur gemeinsame Sicherheit und Zusammenarbeit sowie die langfristige Version
einer neuen Friedensordnung in Europa

*Dialog statt Aufristung: Wiederaufnahme von Verhandlungen tGber Riistungskontrolle und
(nukleare) Abristung (z.B. fur ein multilaterales Folgeabkommen zum INF-Vertrag)

FRIEDENSFAHIG STATT ERSTSCHLAGFAHIG. FUR EIN EUROPA OHNE MITTELSTRECKENWAFFEN!



stalt ersts

Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit!

Mehr Informationen und Material unter: https://friedensfaehig.de
Kontakt: info@friedensfaehig.de

FRIEDENSFAHIG STATT ERSTSCHLAGFAHIG. FUR EIN EUROPA OHNE MITTELSTRECKENWAFFEN! 18



https://friedensfaehig.de/

	Folie 1
	Folie 2: FRIEDENSFÄHIG statt erstschlagfähig.  Für ein Europa ohne Mittelstreckenwaffen!
	Folie 3: 1) US-Amerikanische und Deutsche Stationierungsankündigung
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6: 1) Einheit und Standorte
	Folie 7: 1) Rechtsgrundlage
	Folie 8: 1) Rechtsgrundlage
	Folie 9: 1) Stationierungsankündigung
	Folie 10: 2) Typhon Kaufinteresse
	Folie 11: 3) Ankündigung über Entwicklung eigener Mittelstreckenwaffen
	Folie 12: 4) Russische Mittelstreckenwaffen 
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15: 5) Rüstungskontrolle und Abrüstung
	Folie 16: 6) Kampagne „Friedensfähig statt erstschlagfähig. Für ein Europa ohne Mittelstreckenwaffen!“
	Folie 17: 6) Kampagne „Friedensfähig statt erstschlagfähig. Für ein Europa ohne Mittelstreckenwaffen!“
	Folie 18: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

